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B e i l a g e :  E n t w u r f  d e s  §  9 0 7 a  A BG B  s o w ie  d e r  § §  4 5 5  b i s  4 5 9  U G B 
( id F  d e r  R V  2 1 1 1  B l g N R X X I V . G P )  

„§ 907a. (1) Eine Geldschuld ist am Wohnsitz oder an der Niederlassung des Gläubigers zu erfüllen, 
indem der Geldbetrag dort übergeben oder auf ein vom Gläubiger bekanntgegebenes Bankkonto 
überwiesen wird. Haben sich nach der Entstehung der Forderung der Wohnsitz oder die Niederlassung 
des Gläubigers oder dessen Bankverbindung geändert, so trägt der Gläubiger eine dadurch bewirkte 
Erhöhung der Gefahr und der Kosten für die Erfüllung. 

(2) Wird eine Geldschuld durch Banküberweisung erfüllt, so hat der Schuldner den 
Überweisungsauftrag so rechtzeitig zu erteilen, dass der Gläubiger bei Fälligkeit über den geschuldeten 
Betrag auf seinem Konto verfügen kann. Wenn der Fälligkeitstermin nicht schon im Vorhinein bestimmt 
ist, sondern die Fälligkeit erst durch Erbringung der Gegenleistung, Rechnungsstellung, 
Zahlungsaufforderung oder einen gleichartigen Umstand ausgelöst wird, hat der Schuldner den 
Überweisungsauftrag ohne unnötigen Aufschub nach Eintritt des für die Fälligkeit maßgeblichen 
Umstands zu erteilen. Der Schuldner trägt die Gefahr für die Verzögerung oder das Unterbleiben der 
Gutschrift auf dem Konto des Gläubigers, soweit die Ursache dafür nicht beim Bankinstitut des 
Gläubigers liegt.“ 

 

„Achter Abschnitt 

Zahlungsverzug 
Anwendungsbereich 

§ 455. Dieser Abschnitt gilt für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern sowie für Rechtsgeschäfte, 
die für den Geldschuldner ein unternehmensbezogenes Geschäft sind. 

Verzugszinsen 
§ 456. Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen beträgt der gesetzliche Zinssatz 

9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines 
Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend. Soweit der Schuldner für die Verzögerung aber 
nicht verantwortlich ist, hat er nur die in § 1000 Abs. 1 ABGB bestimmten Zinsen zu entrichten. 

Dauer von Abnahme- oder Überprüfungsverfahren 
§ 457. Die Dauer eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder 

Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemäßen Leistungserbringung darf höchstens 
30 Tage ab dem Empfang der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung betragen. Die Vereinbarung 
einer längeren Frist kann nur ausdrücklich getroffen werden und ist nur zulässig, soweit dies für den 
Gläubiger nicht grob nachteilig ist. 

Entschädigung für Betreibungskosten 
§ 458. Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen ist der Gläubiger berechtigt, als 

Entschädigung für etwaige Betreibungskosten vom Schuldner einen Pauschalbetrag von 40 Euro zu 
fordern. Für den Ersatz von Betreibungskosten, die diesen Pauschalbetrag übersteigen, ist § 1333 Abs. 2 
ABGB anzuwenden. 

Grob nachteilige Vertragsbestimmungen oder Geschäftspraktiken 
§ 459. (1) Eine Vertragsbestimmung über den Zahlungstermin, die Zahlungsfrist, den 

Verzugszinssatz oder die Entschädigung für Betreibungskosten ist nichtig, wenn sie für den Gläubiger 
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grob nachteilig ist. Ebenso wenig können aus einer diese Fragen betreffenden Geschäftspraktik rechtliche 
Wirkungen abgeleitet werden, wenn sie für den Gläubiger grob nachteilig ist. 

(2) Für die Beurteilung der groben Nachteiligkeit einer Vertragsbestimmung oder Geschäftspraktik 
ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit diese von der Übung des redlichen Verkehrs abweicht, ob 
es einen sachlichen Grund für diese Abweichung gibt und um welche Vertragsleistung es sich handelt. 
Bei einer zu Lasten des Gläubigers vereinbarten Vertragsbestimmung über eine von § 456 abweichende 
Höhe der Verzugszinsen oder über eine von § 458 erster Satz abweichende Höhe des pauschalen 
Entschädigungsbetrags ist auch zu berücksichtigen, ob es einen sachlichen Grund für diese Abweichung 
gibt. 

(3) Die Vereinbarung einer Zahlungsfrist von bis zu 60 Tagen ist keinesfalls grob nachteilig. 

(4) Der Ausschluss von Verzugszinsen ist jedenfalls grob nachteilig. 

(5) Der Ausschluss der Entschädigung für Betreibungskosten nach § 458 gilt als grob nachteilig, 
sofern er nicht ausnahmsweise nach den Umständen des jeweiligen Rechtsgeschäfts sachlich 
gerechtfertigt ist.“ 
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